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Frage: 
Die TKB der VKF legt fest, ob Motorfahrzeuge mit fest mit dem Fahrzeug verbundenem 
Treibgastank (Flüssiggas, LPG) in unterirdischen Autoeinstellhallen abgestellt werden dürfen und 
wenn ja, unter welchen feuerpolizeilichen Auflagen. 

  

Antwort: 
Gemäss Sitzungsprotokoll der TKB vom 19. Oktober 2004 werden die bestehenden Vorschriften 
der Strassenverkehrszulassung für Erdgas- und LPG-Fahrzeuge als ausreichend erachtet, so dass 
bezüglich dem Parkieren dieser Fahrzeuge in Parkhäusern und Einstellräumen von Seiten 
Brandschutzbehörden kein Handlungsbedarf besteht. Lediglich auf privatrechtlicher Ebene kann 
die Einfahrt in ein Parkhaus oder in einen Einstellraum verhindert werden, denn das Hausrecht 
stellt es dem Besitzer frei, welche Fahrzeuge er einfahren lässt und welche nicht. 
Diese Haltung wird gemäss Auskunft von F. Scheller (SUVA) auch von der EKAS - 
Flüssiggaskommission unterstützt. Die technische Entwicklung hat dazu geführt, dass der 
Sicherheitsstandard von Gasfahrzeugen als mindestens ebenso hoch eingestuft wird wie der von 
Benzinfahrzeugen. 
  
 


